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1. Planungsgegenstand 

1.1 Ausgangslage 

1.1.1 Anlass 

Das Areal «Erlenauweg» in Münsingen umfasst die beiden Parzellen Nr. 836 

(Bay Projektentwicklung AG) und Nr. 709 (Technolux AG mit Kaufrecht durch 

BHG Erlenauweg) am Erlenauweg und der Belpbergstrasse mit einer Fläche 

von 4'962 m2. 

 

Abbildung 1: Areal «Erlenauweg» (rot umrandet) mit den beiden Parzellen GB Nrn. 836 
und 709 (Neuparzellierung vorgesehen) 

 

Abbildung 2: Areal «Erlenauweg» in einer Luftbildaufnahme 

Das Areal liegt an zentraler Lage in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs 

Münsingen und des grössten Entwicklungsgebiets «Bahnhof West» der Ge-

meinde. Mit dem Bau der durchgehenden Industriestrasse werden sich Er-

schliessung und Zentralität in den kommenden Jahren zusätzlich 
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verbessern. Die ehemaligen Geschäftsräume von LIVIQUE sind durch eine 

Zwischennutzung belegt. Die Technolux AG wird den Standort in absehbarer 

Zeit aufgeben. Aufgrund der zentralen Lage und der guten Erschliessung er-

öffnen sich auf dem Areal Potenziale für eine qualitätsvolle und zeitgemässe 

Siedlungsentwicklung nach innen sowie ortsbauliche und aussenräumliche 

Aufwertung. 

Die Projektträgerschaft besteht aus der Bauherrengesellschaft BHG Erlenau-

weg und der Bay Projektentwicklung AG. Sie beabsichtigt auf dem Areal ge-

mäss ZPP AB «Erlenauweg» eine qualitätsvolle und zeitgemässe Siedlungs-

entwicklung nach innen und ortsbauliche und aussenräumliche Aufwertung. 

1.1.2 Projektentwicklung 

Im Rahmen der Ortsplanungsrevision «Münsingen 2030» wurde für das Areal 

«Erlenauweg» die Zone mit Planungspflicht (ZPP) AB «Erlenauweg» erlassen. 

Diese schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine Arealent-

wicklung. 

Gemäss ZPP AB «Erlenauweg» ist eine Mischnutzung gemäss Art. 2 Abs. 4 

des Baureglements (2021) vorgesehen. Die zum Erlenauweg und der Belp-

bergstrasse ausgerichteten Räume im ersten Vollgeschoss sind publikums-

orientierten Nutzungen inkl. Atelier- oder Gemeinschaftsnutzungen vorbehal-

ten. Hinsichtlich der Wohnnutzung ist gemäss ZPP-Bestimmungen die Schaf-

fung eines durchmischten Wohnungsangebots vorzusehen. 

Das Mass der Nutzung liegt in Abstimmung mit den angrenzenden Gebieten 

bei einer minimalen oberirdischen Geschossflächenziffer (GFZo) von 1.0 und 

einer maximalen GFZo von 1.5. Sofern im Verfahren zur Qualitätssicherung 

nachgewiesen werden kann, dass ein höheres Nutzungsmass ortsbaulich 

verträglich ist, kann der Gemeinderat die GFZo um maximal 0.5 auf 2.0 er-

höhen. 

Die ZPP sieht maximal 4 Vollgeschosse vor. Entlang der Belpbergstrasse 

sind maximal 5 Vollgeschosse und eine traufseitige Fassadenhöhe von 

17.00 m ohne Attikageschoss bzw. 19.30 m mit Attikageschoss möglich. 

Die ZPP AB «Erlenauweg» schreibt vor, dass die Überbauungsordnung zur Si-

cherung der ortsbaulichen Qualität auf der Grundlage des Ergebnisses eines 

qualitätssichernden Verfahrens zu erarbeiten ist (in Anlehnung an die SIA 

Ordnungen 142 und 143 resp. Gutachter- oder Workshopverfahren). Eine 

etappierte Planung (mehrere Teil-UeOs) ist nicht zulässig. Das Richtprojekt 

als Ergebnis des qualitätssichernden Verfahrens soll im Anhang der Über-

bauungsordnung verankert werden. 

Zwischen Oktober 2022 und September 2023 fand das Workshopverfahren 

zur ZPP AB «Erlenauweg» statt. Der Schlussbericht datiert auf den 11. März 

2024 und beschreibt das Verfahren, das Richtprojekt sowie die Würdigung 

und Empfehlungen des Fachgremiums. 

Entwicklungsabsichten 

ZPP AB «Erlenauweg» 

Qualitätssicherung 

Workshopverfahren 

nach Art. 99a BauV 
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1.2 Lage und Perimeter 

Der Planungsperimeter umfasst die beiden Parzellen Nr. 836 (Bay Projekt-

entwicklung AG) und Nr. 709 (Technolux AG) am Erlenauweg mit einer Flä-

che von 4'962 m2. Der Planungsperimeter entspricht damit der im Rahmen 

der Ortsplanungsrevision «Münsingen 2030» geschaffenen ZPP AB «Erlenau-

weg». 

 

Abbildung 3: Planungsperimeter (in rot) und Umgebung 

1.3 Umgebung und Analyse des Ortes 

Die SBB will den Bahnhof Münsingen ausbauen. Sie plant ein viertes Gleis, 

welches als Abstellgleis dienen wird. In Hinblick auf längere Züge soll das 

Perron 1 in Richtung Süden verlängert werden. Zudem werden der Bahnzu-

gang hindernisfrei ausgestaltet, die bestehenden Unterführungen (sofern 

möglich) verbreitert und die Durchfahrtshöhe bei der Gleisunterquerung 

Ausbau Bahnhof 

Münsingen 



Gemeinde Münsingen  •  UeO ZPP AB «Erlenauweg»  •  Erläuterungsbericht 8 

Belpbergstrasse erhöht. Zusätzlich wird eine neue Personenunterführung im 

Süden erstellt, die sog. PU Süd. Im Weiteren prüft die SBB den Ausbau des 

Bahnhofgebäudes und den Bau eines neuen Betriebsgebäudes. 

Der langfristige Bahnhofausbau bietet Münsingen die Chance, ein neues di-

rekt ab dem Bahnhofsvorplatz West zugängliches Perron und weitere Ver-

besserungen für den Fuss- und Veloverkehr zu realisieren. 

In der ZPP B «Bahnhof West», unmittelbar nördlich des Planungsgebiets «Er-

lenauweg» gelegen, plant die Gemeinde Münsingen eine Umnutzung und 

Überbauung in verdichteter Bauweise. Vorgesehen ist die Schaffung von zu-

sätzlichem Wohnraum, Arbeits- und Detailhandelsflächen. Mit der durchgän-

gig befahrbaren Industriestrasse als Fortsetzung der Entlastungsstrasse 

Nord soll zudem eine wichtige Querverbindung im westlichen Ortsteil entste-

hen. Zusammen mit der Entlastungsstrasse Nord wird die durchgehende In-

dustriestrasse zur Entlastung des Bahnhofsquartiers, des Dorfkerns und des 

Niesenwegs beitragen. 

Der Erlenauweg und die neue durchgehende Industriestrasse werden so-

wohl auf kantonaler Ebene (Sachplan) als auch auf kommunaler Ebene als 

wichtige Routen bezeichnet. Neu soll die Velohauptroute Münsingen - Thun 

über den Erlenauweg, weiter zur Industriestrasse und zum Zentrum geführt 

werden (Transit für schnelle Velos). Die Lage direkt an dieser wichtigen Velo-

verbindung bietet Potenziale für Wohnende und Erwerbstätige, die aufgrund 

der zentralen Lage auf ein Auto verzichten können. 

1.4 Planungsorganisation 

Planungsbehörde ist die Einwohnergemeinde Münsingen, vertreten durch 

den Gemeinderat. Als vorberatende Kommission des Gemeinderats wirkt die 

Planungskommission. 

Zwischen- und Schlussergebnisse werden jeweils vor den gesetzlich vorge-

schriebenen Verfahrensschritten (kantonale Vorprüfung, öffentliche Auflage, 

Beschluss und Genehmigung) dem Gemeinderat zur Verabschiedung unter-

breitet. 

Für den Beschluss der UeO ZPP AB «Erlenauweg» ist der Gemeinderat zu-

ständig. 

Für die Erarbeitung der Überbauungsordnung wurde eine Projektteam mit 

Vertretungen von Auftraggeberin, Gemeinde, Projektverfassenden sowie den 

beauftragten Raumplanern gebildet: 

• Beat Moser (Gemeindepräsident, Ressortverantwortlicher Präsidiales, 
Planung und Entwicklung) 

• Thekla Huber (Gemeinderätin, Ressortverantwortliche Infrastruktur, Stv. 

Ressortverantwortlicher Planung und Entwicklung) 

• Marlies von Allmen (Gemeinde, Bereichsleiterin Bau, Planung, Umwelt) 

• Walter Jaun (Gemeinde, Fachbereichsleiter Baupolizei) 

• Urs Fischer (ortsplanerische Begleitung der Gemeinde, Lohner + Partner 

AG) 

Areal «Bahnhof West» 

Velohauptroute Münsin-

gen - Thun 

Politische Organe 

Projektteam 
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• Niklaus Bay (Projektträgerschaft, Bay Projektentwicklung AG) 

• Franz Sennhauser (Projektträgerschaft, BHG Erlenauweg), situativer Beizug  

• Peter Weibel (Projektträgerschaft, Berater) 

• Philipp Hubacher (PL) 

• Ladina Schaller (PL Stv., Projektbearbeitung) 

1.5 Planungsziele 

Die Gemeinde Münsingen beabsichtigt die nutzungsplanerische Sicherung 

des Richtprojekts in der Überbauungsordnung ZPP AB «Erlenauweg» unter 

Berücksichtigung der dargelegten Absichten sowie der übergeordneten Rah-

menbedingungen. 

Mit dem Erlass der Überbauungsordnung ZPP AB «Erlenauweg» werden ins-

besondere folgende Planungsziele verfolgt: 

• Sicherung der städtebaulichen, architektonischen, gestalterischen und 
aussenräumlichen Qualitäten des Richtprojekts. Besonderes Augenmerk 

gilt dem Übergang zum öffentlichen Strassenraum an der Belpberg-

strasse und am Erlenauweg mit publikumsorientierten Nutzungen inkl. 

Atelier- oder Gemeinschaftsnutzungen oder ähnlichem im ersten Vollge-

schoss. 

• Ortsbauliche und aussenräumliche Aufwertung unter Berücksichtigung 
der Bausubstanz im Umfeld und Integration des bestehenden Gebäudes 

auf Parzelle 836 (LIVIQUE). 

• Berücksichtigen der Anforderungen zu Wohnnutzungen in unterschiedli-

chen Segmenten inkl. Wohnraum in Kostenmiete. 

• Nutzung des baulichen Verdichtungspotenzials sowie Sicherung der ver-

träglichen baulichen Dichte. 

• Abstimmung des Projekts auf die bestehenden Verkehrsinfrastrukturen 

und Sicherstellung zweckmässiger Funktionsflächen, unter Berücksichti-

gung des Langsamverkehrs (Velohauptroute). 

• Sicherstellung der Ver- und Entsorgung. 

1.6 Grundlagen 

• Schlussbericht zum Workshopverfahren nach Art. 99a BauV vom 

11. März 2024 

• Richtprojekt Arealentwicklung ZPP AB «Erlenauweg» vom 11. März 2024 
(vbarchitekten. AG, HMS Architekten AG, Klötzli Friedli Landschaftsarchi-

tekten AG) 

• Baurechtliche Grundordnung (2021), bestehend aus: Gemeindebauregle-
ment, Zonenplan 1 (Siedlung und Landschaft), Zonenplan 2 (Schutzge-

biete, Schutzobjekte, Energieversorgung), Zonenplan 3 (Naturgefahren) 
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2. Planungsrechtliche Grundlagen 

2.1 Ortsplanung Münsingen 

In der am 15. Mai 2022 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürger be-

schlossenen Ortsplanungsrevision «Münsingen 2030» wurden die planungs-

rechtlichen Bestimmungen aktualisiert. Damit liegen für das Planungsgebiet 

der ZPP AB «Erlenauweg» geklärte baurechtliche Verhältnisse vor. 

Die baurechtliche Grundordnung der Gemeinde Münsingen vom Mai 2022 

besteht aus: 

• Gemeindebaureglement 

• Zonenplan 1 (Siedlung und Landschaft) 

• Zonenplan 2 (Schutzgebiete, Schutzobjekte, Energieversorgung) 

• Zonenplan 3 (Naturgefahren) 

 

Abbildung 4: Ausschnitt aus dem Zonenplan 1: Siedlung und Landschaft mit der ZPP AB 
«Erlenauweg» 

 

Abbildung 5: Ausschnitt aus dem Zonenplan 2 mit dem Planungsgebiet «Erlenauweg» 

Im Planungsperimeter befindet sich ein schützenswerter Einzelbaum. 

OPR «Münsingen 2030» 

Nutzungszonenplan 

Schutzzonenplan 
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Zudem befindet sich der gesamte Planungsperimeter im Perimeter mit An-

schlusspflicht an das Fernwärmenetz. 

Es gelten die entsprechenden Vorschriften aus dem Gemeindebauregle-

ment: 

• Art. 30 GBR zur Energie (Anschlusspflicht) 

• Art. 39 GBR zu Bäumen 

 

Abbildung 6: Ausschnitt aus dem Zonenplan 3: Naturgefahren mit dem Planungsgebiet 
«Erlenauweg» 

Der Planungsperimeter wird sowohl geringfügig von blauen (mittlere Gefähr-

dung) als auch gelben (geringe Gefährdung) Gefahrengebieten durch Über-

schwemmung überlagert. 

Die ZPP AB «Erlenauweg» ist im Anhang zum Gemeindebaureglement wie 

folgt geregelt: 

 

Zonenplan Naturgefah-

ren 

ZPP AB Erlenauweg 
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Abbildung 7: Auszug aus dem Gemeindebaureglement zur ZPP AB «Erlenauweg» 

2.2 Übergeordnete Rahmenbedingungen 

2.2.1 Bund 

Das teilrevidierte Raumplanungsgesetz vom Mai 2014 verlangt eine hoch-

wertige Siedlungsentwicklung nach innen. Der haushälterische Umgang mit 

dem Boden und die Entwicklung und Verdichtung bestehender Bauzonen 

hat eine hohe Priorität. Wichtig ist aber auch eine gute Qualität der Innenent-

wicklung. Ortsbild- und Landschaftsschutz müssen die nötige Beachtung fin-

den. 

Im Planungsgebiet oder seiner unmittelbaren Umgebung befinden sich keine 

relevanten Objekte aus dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder 

der Schweiz. 

Im Planungsgebiet oder seiner unmittelbaren Umgebung befinden sich keine 

relevanten Objekte aus dem Bundesinventar der historischen Verkehrswege 

der Schweiz. 

Raumplanungsgesetz 

ISOS 

IVS 
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2.2.2 Kanton Bern 

Münsingen ist im kantonalen Richtplan dem Raumtyp «Agglomerationsgürtel 

und Entwicklungsachsen» als Zentrum 4. Stufe zugewiesen (Massnahmen-

blatt C_02). Der kantonale Richtplan legt den Fokus auf eine qualitätsvolle 

Siedlungsentwicklung nach innen. 

Der Kanton Bern forciert mit dem revidierten kantonalen Richtplan die Sied-

lungsentwicklung nach innen. Gemäss Massnahmenblatt A_01 soll die Be-

völkerung in den Agglomerationsgürteln und Zentren 4. Stufe, wie z.B. 

Münsingen, in den nächsten 15 Jahren um rund 8 % wachsen. So sollen u.a. 

zentral gelegene und gut erschlossene Bauzonenreserven aktiviert und mo-

bilisiert werden. 

Eine ausreichende Erschliessungsqualität mit dem öffentlichen Verkehr ist 

eine wesentliche Voraussetzung für eine nachhaltige räumliche Entwicklung. 

Gemäss Massnahmenblatt B_10 ist bei Planungen der Gemeinden die Güte-

klasse der ÖV-Erschliessung zu berücksichtigen. 

 

Abbildung 8: Ausschnitt aus der Karte zur ÖV-Erschliessungsgüteklasse (Geoportal BE; 
25.04.2024) 

Das Planungsgebiet liegt an der Grenze zwischen der Erschliessungsgüte-

klasse B und C. Der Bahnhof Münsingen liegt in rund 380 m Entfernung. Die 

nächste Bushaltestelle ist «Münsingen, Zelgweg» in 170 m Entfernung. 

Für die Planung sind die Bestimmungen der kantonalen Baugesetzgebung 

(BauG) und der dazugehörigen Bauverordnung (BauV) zu berücksichtigen, 

insbesondere folgende Themen und Artikel: 

• Beim Bau von Mehrfamilienhäusern (ab 2 Familienwohnungen) sind die 
notwendigen Abstellräume und Aufenthaltsbereiche sowie Spielplätze im 

Freien nach Art. 15 BauG und 42-48 BauV zu berücksichtigten. Wohnun-

gen ab 3 Zimmern gelten als Familienwohnungen. 

• Die Fläche der Kinderspielplätze muss 15 % der Hauptnutz- und Kon-

struktionsflächen der Familienwohnungen entsprechen. 

Kantonaler Richtplan / 

Raumkonzept 

Siedlungsentwicklung 

nach innen 

ÖV-Erschliessung 

Kantonales Baugesetz 
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• Für Aufenthaltsbereiche im Freien sind 5 % der Hauptnutz- und Kon-

struktionsflächen aller Wohnungen vorzusehen. Die Fläche von min-

destens 2.0 m tiefen Balkonen und dergleichen kann zur Hälfte an 

den erforderlichen Aufenthaltsbereich angerechnet werden. 

• Eine grössere Spielfläche soll Jugendlichen und Erwachsenen für Ball- 

und Rasenspiele zur Verfügung stehen. Sie soll möglichst eben, gut 

proportioniert und zusammenhängend sein. Bei mehr als 20 Familien-

wohnungen gilt eine Mindestfläche von 400 m2. 

• Als Abstellräume zählen Reduits sowie abschliessbare Estrich- oder 

Kellerabteile. Sie sind in genügender Anzahl und Grösser zur Verfü-

gung zu stellen. 

• Für die Erstellung von Fahrzeugabstellplätze gelten die Vorgaben gemäss 

Art. 16 und 17 BauG sowie Art. 49-56 BauV. Hinzukommend hat die Ge-

meinde in Art. 26 GBR weitergehende kommunale Vorgaben formuliert. 

• Die Vorgaben für hindernisfreies Bauen umfassen Art. 22 BauG und 

Art 85-88 BauV. Darüber hinaus sind die Normen SIA 500 (2009) «Hin-

dernisfreie Bauten» und VSS SN 640 075 «Fussgängerverkehr Hindernis-

freier Verkehrsraum» zu beachten. 

2.2.3 Regionales Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept 

Das Planungsgebiet ist im RGSK Bern-Mittelland 2021 keiner Massnahme 

zugeordnet. Die Arealplanung steht damit im Einklang mit den Zielen von 

RGSK/Richtplan Bern-Mittelland (2. Generation). 

Die Gemeinde Münsingen ist im RGSK 2021 jedoch als Fokusraum ausge-

wiesen und es gibt verschiedene verkehrliche Massnahmen im Umfeld des 

Bahnhofs und der ZPP Bahnhof West: 

• Massnahme RGSK 2021, LV-Ü.24.7: Die Velohauptroute Münsingen-
Thun wird u.a. über den Erlenauweg geführt. Der Erlenauweg soll dabei 

mittelfristig zu einer Velostrasse werden. Die Pläne dazu werden ab No-

vember 2022 öffentlich aufgelegt. Diese sind zu berücksichtigen, soweit 

sie das Planungsvorhaben beeinflussen. 

2.3 Weitere Grundlagen 

Die erste Bautiefe der Parzellen GB Nrn. 836 und 709 entlang des Erlenau-

wegs sind der Lärmempfindlichkeitsstufe ES III zugeordnet, für die übrigen 

Flächen gilt die Lärmempfindlichkeitsstufe ES II. Es gelten die Immissions-

grenzwerte gemäss Lärmschutzverordnung (LSV). Im Sinne der Vorsorge und 

des Komforts sind die nahen Lärmquellen (Bahn, Strasse) bei der Planung 

zu berücksichtigen (Grundrisse, Orientierung Neubau). 

Die Parzellen GB Nrn. 836 und 709 liegen (grossmehrheitlich) innerhalb des 

Konsultationsbereichs von Eisenbahnanlagen, welche der Störfallverord-

nung (StFV) unterstehen. 

Lärmschutz 

Störfallvorsorge 
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Abbildung 9: Ausschnitt aus der Karte zur Störfallvorsorge (Geoportal BE; 25.04.2024) 

Die Parzelle Nr. 709 weist gemäss Geoportal des Kantons Bern im Kataster 

der belasteten Standorte einen Teilbereich von 122 m2 als «Betriebsstand-

ort» aus (Betriebsstandort Nr. 06160014; Belastet, keine schädlichen oder 

lästigen Einwirkungen zu erwarten; Chem. Reinigung Wimag; Status Überwa-

chung / Sanierung nicht definiert). Eine Altlastensanierung ist im Rahmen 

des Rückbaus der bestehenden Gebäude resp. von baulichen Massnahmen 

zu prüfen. 

 

Abbildung 10: Ausschnitt aus der Karte zum Kataster der belasteten Standorte (Geopor-
tal BE; 25.04.2024) 

 

  

Altlasten 
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3. Bisherige Planungsarbeiten 

3.1 Workshopverfahren 

Zur Qualitätssicherung wurde ein «Workshopverfahren» nach Art. 99a BauV 

durchgeführt und ein Richtprojekt ausgearbeitet, welches als Grundlage für 

die Überbauungsordnung nach Art. 93 BauG dient. Beim Workshopverfahren 

handelt es sich um eine freie Form eines Dialogverfahrens, bei dem ein Be-

arbeitungsteam im Rahmen von mehreren Workshops durch unabhängige 

Fachgutachter:innen begleitet wird. Die Gutachter:innen übernehmen dabei 

eine qualitätssichernde Funktion. 

Das Verfahren dauerte vom Oktober 2022 bis im September 2023. In dieser 

Zeit wurden eine ordentliche Programmsitzung, drei Workshops und eine 

Schlusssitzung durchgeführt. Ausserhalb der Workshops wurden zwischen 

den Workshops 1 und 2 verschiedene fachliche Fragen vertieft. Die Projekt-

trägerschaft konnte die Mitbenutzung der grösseren Spielfläche in der Nach-

barschaft sichern (Baurechtsparzelle 13304). Anlässlich verschiedener Be-

sprechungen zwischen der Projektträgerschaft und der Gemeinde wurde die 

Thematik Wohnraum in Kostenmiete besprochen und Lösungen entwickelt. 

Der präsentierte Projektstand vom September 2023 wird als Richtprojekt 

und als Basis für die Überbauungsordnung verwendet. Der Schlussbericht 

wurde am 7. September 2022 genehmigt. Die Schlussfassung datiert auf 

den 11. März 2024. 

Die Auftraggeberin der Arealentwicklung sind die 

Bauherrengesellschaft BHG Erlenauweg 

vertreten durch Franz Sennhauser 

Seestrasse 20 

3700 Spiez 

und 

Bay Projektentwicklung AG 

vertreten durch Niklaus Bay 

Emmentalstrasse 73c 

3510 Konolfingen 

Das Begleitgremium für das Workshopverfahren war wie folgt besetzt: 

Fachvertretung (stimmberechtigt) 

• Ursula Stücheli, Architektin ETH SIA BSA, smarch – Mathys & Stücheli Ar-

chitekten 

• Marco Ryter, Architekt 

• Christoph Schubert, Landschaftsarchitekt BSLA, Balliana Schubert Land-

schaftsarchitekten AG 

 

Workshopverfahren 

Projektträgerschaft und 

Auftraggeberin 

Begleitgremium 
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Sachvertretung (stimmberechtigt) 

• Beat Moser, Gemeinde Münsingen, Gemeindepräsident und Ressortver-

antwortlicher Präsidiales, Planung und Entwicklung 

• Niklaus Bay, Vertreter Projektträgerschaft (Bay Projektentwicklung AG 

und BHG Erlenauweg) 

Ersatzvertretung (stimmberechtigt) 

• Thekla Huber (Gemeinderätin, Ressortverantwortliche Infrastruktur) (*) 

• Urs Fischer (ortsplanerische Begleitung Gemeinde, Lohner + Partner AG) 

(**) 

• Franz Sennhauser (Vertreter Projektträgerschaft, BHG Erlenauweg) (*) 

• Peter Weibel (Berater Projektträgerschaft Bay Projektentwicklung AG) (*) 

• Hans Hepp (Berater Projektträgerschaft, BHG Erlenauweg) (*) 

(*) stimmberechtigt in Funktion von Ersatz Sachvertretung 

(**) stimmberechtigt in Funktion von Ersatz Fachvertretung 

Weitere Expert:innen 

• Marlies von Allmen (Gemeinde, Bereichsleiterin Bau, Planung, Umwelt) 

Verfahrensbegleitung 

Die Projektträgerschaft beauftragte das Planungsbüro BHP Raumplan AG 

(Bern) mit der Verfahrensbegleitung des qualitätssichernden Verfahrens, der 

Ausarbeitung der UeO mit Erläuterungsbericht sowie der Begleitung der UeO 

im Planerlassverfahren. 

Für die Erarbeitung des Richtprojekts beauftragte die Projektträgerschaft ein 

interdisziplinär zusammengesetzte Planungsteam um HMS Architekten AG 

(Spiez) (Federführung) und vbarchitekten. AG (Thun). Das Planungsteam der 

Architekten wurde ergänzt durch das Landschaftsarchitekturbüro Klötzli 

Friedli Landschaftsarchitekten AG (Bern). 

Das Richtprojekt wurde vom Fachgremium im Schlussbericht vom 7. Sep-

tember 2023 (Endfassung vom 11.03.2024) gewürdigt. 

 

  

Projektverfassende 

Schlussbericht und Pro-

jektwürdigung 
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3.2 Richtprojekt 

Die Überbauung wurde aus einem Bebauungsmuster mit drei Gebäuden ent-

wickelt, welche in Massstäblichkeit, Körnigkeit und Geometrie dem Erlenau-

quartier zuzuschreiben sind, jedoch als Scharnier zum benachbarten Pla-

nungsgebiet «Bahnhof West» wirken. Die Neubauten ergänzen den aufge-

stockten Bestandesbau der Teigwarenfabrik. Der Turm der Teigwarenfabrik 

wird aufgestockt und kommt dadurch deutlich zur Geltung. Die Aufstockung 

des Turms mit einer kubischen Erscheinung mittels Flachdach wirkt integrie-

rend für die Gesamtbebauung und gestaltet die Volumetrie der Ecksituation 

neu. 

Der Altbau mit seinem Annex orientiert sich zu Belpbergstrasse und zum Er-

lenauweg. Das Eckensemble vermittelt städtebaulich zum Entwicklungsge-

biet Bahnhof West, das sich in Planung befindet. Die beiden südlichen Neu-

bauten orientieren sich in ihrer Ausrichtung am ursprünglichen Bestand, der 

zurzeit die Firma Technolux beherbergt. Diese Setzung schreibt das vorge-

fundene Ordnungsprinzip des Dorfkörpers fort und fügt die neue Gesamt-

siedlung selbstverständlich in den vorgefundenen Kontext ein. 

Aus der ortsbaulichen Setzung ergibt sich ein städtebaulicher Entwurf mit Öf-

fentlichkeit nach aussen (Belpbergstrasse, Erlenauweg) und Privatheit nach 

innen. Die Setzung der Baukörper antizipiert die darin vorgesehenen Nutzun-

gen mit Wohnen mit Dienstleitungen (Belano-Konzept/Wohnen mit Dienst-

leistungen), Wohn-Ateliers, Mietwohnungen und Wohnen im Eigentum. 

Der Entwurf baut subtil auf den Strukturen des Ortes auf. Sowohl die überge-

ordnete Betrachtung mit zukünftigen Entwicklungen um den Bahnhof wie 

auch der nähere Kontext liegen dem ortsbaulichen Konzept zu Grunde. Die 

bestehende Teigwarenfabrik wird transformiert und identitätsstiftend in 

Szene gesetzt. Die Umsetzung des äusserst aktuellen und relevanten The-

mas überzeugt. Die vorhandene Eckausbildung mit einem turmähnlichen 

Charakter wird gestärkt und bildet den Auftakt ins neue Geviert. Das über-

hohe Erdgeschoss der Neubauten erinnert an Fabriknutzungen, vermittelt 

zum Bestandesbau und strahlen als Ateliers mit einer halböffentlichen Vor-

zone eine lebendige Atmosphäre aus. Insgesamt gruppieren sich die Bauten 

im Areal zu einem schlüssigen Ganzen mit interessanten Bezügen. Die ange-

messen gegliederten Volumetrien und Dimensionen spielen harmonisch mit-

einander und vermögen sich gleichzeitig mit dem Umfeld zu verweben. Dies 

gelingt zum einen durch die Durchlässigkeit, die an den richtigen Stellen Ori-

entierung und Querbezüge ermöglichen. Zum anderen erzeugt der leicht ab-

gedrehte Baukörper entlang der langen Erlenaustrasse parallel zur Bahn 

eine Ausnahme an der richtigen Stelle und führt räumlich geschickt zu den 

Adressen in die Tiefe des Areals. 

Städtebau / Ortsbild 
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Abbildung 11: Erdgeschoss (1. Vollgeschoss) mit Aussenraum 

Orientierung, Loggien, Nutzung und Typologie gliedern die Bauten sinnvoll. In 

die Volumen integrierte Attikas erzeugen in den differenziert modulierten Ge-

bäuden eine angenehme Ruhe. Durch das überhohe Erdgeschoss mit Ate-

liernutzung der beiden als Punktbauten in Erscheinung tretende Baukörper 

entlang dem Erlenauweg entsteht eine angenehme Grosszügigkeit und eine 

angemessene Wirkung an öffentlichem Charakter nach aussen. Dieser wird 

schlüssig über den Zwischenraum in den Binnenbereich in einen gedeckten 

Loggienbereich auf Erdgeschossniveau (1. Vollgeschoss) weitergeführt. Die 

Einfahrt ist diskret im Gebäude integriert, begrünte Fassaden attraktiveren 

die als Gelenk funktionierenden Übergangsorte. Der Baukörper in der zwei-

ten Reihe mit durchgehenden Wohnungen spielt geschickt mit beiden Sei-

ten. Auch der transformierte Bestandesbau zeigt eine spezifische und inte-

ressante Typologie, sowohl im Bestand wie in der Aufstockung. Die Wahl ei-

nes Flachdachs passt zur Umformulierung der Ecksituation und stellt eine 

Einbindung in das Gesamtareal sicher. Insgesamt nutzt der Entwurf die Viel-

falt an Wohnformen und entwickelt damit eine überzeugende Grundlage ei-

nes architektonischen Ausdrucks. Dessen Konkretisierung bei den einzelnen 

Bauten hinsichtlich architektonischer Verwandtschaft und Unterscheidung 

Architektur 
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muss in einem nächsten Schritt phasengerecht erfolgen. Es sollte das Ziel 

sein eine architektonische Sprache zu entwerfen, die der bereits im Projekt 

angelegten Sorgfalt entspricht und ein qualitätsvolles Resultat antizipiert. 

 

Abbildung 12: Fassaden Ost am Erlenauweg (oben); Fassaden West von Innenhof (unten) 

Nachstehend sind die Grundrisse des Regelgeschosses (Obergeschoss), des 

Attikageschosse, des Untergeschosses dargestellt: 

 

Abbildung 13: Grundrisse und Wohnungen 



























































































































https://www.topo.apps.be.ch/pub/map/
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